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Bebauungsplan Nr. 48 „Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte)“  
und 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Großhansdorf 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der  BUND bedankt sich für die erneute Beteiligung und nimmt wie folgt Stellung: 

 

Diese Planung, einen ehemaligen Bestand zu Geschosswohnungsbau umzuentwickeln und gleichzeitig 

Wald, Bäume und Gartenlandschaft möglichst weitgehend zu erhalten, wird vom BUND sehr positiv 

gesehen. Insbesondere auch der Erhalt und damit die direkte Weiterverwendung von Teilen des Bestands 

wird gutgeheißen, da auf diese Weise zumindest ein kleiner Teil der Grauen Energie und der Bauteile 

erhalten bleibt. Dies ist der Weg, der zukünftig begangen werden muss, um dem notwendigen Klima- und 

Ressourcenschutz in der Siedlungsentwicklung zu verankern, deshalb fordert die Bundesstiftung Baukultur 

in ihrem Jahresbericht 22/23 eine "Neue Umbaukultur". Hier möchten wir dafür plädieren, genau zu 
prüfen, ob nicht noch mehr Altbestand oder Bauteile weiterverwendet (oder sonst der Baubörse 

angeboten) werden können. 

Rigorose Ablehnung findet dagegen die hohe Zahl von PKW-Stellplätzen. Der außerordentlich nah gelegene 

ÖPNV, neben Bushaltestellen auch eine U-Bahn-Station, rechtfertigt hier eine deutliche Reduktion.  

In der Begründung heißt es: "Trotz der integrierten Lage und der im Vergleich des Gesamtgemeindegebiets 

überdurchschnittlich guten Anbindung an den ÖPNV, ist davon auszugehen, dass die Haushalte 

überwiegend motorisiert sind und dass bei dem geplanten Anteil größerer Wohnungen auch einige 

Haushalte über zwei Fahrzeuge verfügen." Aber das Angebot bestimmt die Nachfrage und des Denken den 

Weg des Geldes. Das Denken ist hier noch immer das der autogerechten Stadt. Wenn zukünftigen 

Bewohnern mit einem Stellplatzschlüssel von 1,4 das Angebot zur Unterbringung von Zweitwagen für jeden 
zweiten Haushalt gemacht wird, kann sich nichts ändern, zumal auch die 1:1 Umstellung auf E-PKW nicht 

die Lösung ist (ein E-Auto braucht allein 17mal so viel Kupfer wie ein Verbrenner), sondern nur die 

Reduzierung der Zahl der individuellen Motorfahrzeuge.  

In der neuen LBO heißt es deshalb auch: "Nach der Regelvermutung gelten 0,7 Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge je Wohnung als ausreichend bzw. 0,3 bei geringerem Stellplatzbedarf aufgrund einer 

günstigen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder aufgrund eines zu erwartenden geringeren 

Stellplatzbedarfes wegen eines kommunalen Mobilitätskonzeptes. Auf ein Mobilitätskonzept für 
Großhansdorf wird sich in der Begründung nirgends bezogen, nur auf ein Verkehrskonzept, dass sich am 

Ist-Zustand orientiert statt am aus Klimaschutz- und Verkehrssicherheitsgründen notwendigen Zielzustand.  

Deshalb weisen wir noch einmal deutlich daraufhin, dass der Landesentwicklungsplan (LEP) von 2021 zum 
Ziel hat, den Verkehr "nach Möglichkeit auf nichtmotorisierte oder öffentliche, insbesondere 
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schienengebundene Verkehrsträgerschaften" zu verlagern. Dies gilt für alle schleswig-holsteinischen 

Gemeinden, und ganz besonders für die, mit dem Luxus von Bahnstationen. Wie bereits in meiner 

Stellungnahme von August 2022 ausgeführt, betrifft dies nicht nur das Schutzgut Klima, sondern auch das 
Schutzgut Mensch, nämlich das der kleinen Menschen auf ihrem Schulweg. Auch bei Maßnahmen von 

Privatinvestoren erlaubt die kommunale Planungshoheit, dem Projekt gemeinwohlfördernde 

Beschränkungen aufzuerlegen.  

Fahrradabstellplätze in Tiefgaragen sind ebenfalls nachteilig, insbesondere dann, wenn die Radfahrenden 

denselben Weg nehmen müssen wie die PKW und es dazu führt, dass Kinder in der Tiefgarage herumfahren 

oder -laufen. In der LBO heißt es daher auch:  "Fahrradabstellmöglichkeiten sollen sicher und möglichst 

stufenlos erreichbar sein und dürfen nicht zu einer Gefährdung des Fußgänger- oder Fahrzeugverkehrs 

führen." Hier sollte einer ebenerdigen Unterbringung in Holzschuppen mit Gründach nah an den 

Hauseingängen (mit einer entsprechenden Verkleinerung der Tiefgarage) der Verzug gegeben werden. 

Desweiteren sollte in Anbetracht der geringen Verfügbarkeit und großen Schädlichkeit fossiler Energien  
der B-Plan fossile Brennstoffe verbieten. Das niedersächsische Umweltministerium hat dazu ein 

Handreichung für eine Musterfestsetzung herausgebracht: https://www.klimaschutz-

niedersachsen.de/aktuelles/Verbot-fossiler-Brennstoffe-in-Neubaugebieten-2126. Leider findet sich in den 

Unterlagen keine konkrete Angabe zur Wärmeversorgung. 

Die Maßnahmen für Insektenschonende Außenbeleuchtung sollten durch eine kernnächtliche Abschaltung 

mit Aktivierung per Bewegungsmelder ergänzt werden. Das hilft nicht nur den Insekten, die auch am Boden 

noch die Lichtkegel aufsuchen, sondern bedeutet auch mehr Nachtruhe und Energiesparen. 

 

Mit 120 Bäumen, die gefällt werden sollen, davon die Hälfte per Baumschutzsatzung geschützt, wird der 

Umfang der Bauentnahme kritisch gesehen, insbesondere weil das Vorkommen von neun Fledermausarten 
zeigt, dass das Plangebiet ein besonders wertvolles Fledermaushabitat ist. Es ist außerdem zu befürchten, 

dass Bäume, die in einem Waldzusammenhang aufwuchsen, als Einzelexemplare nicht lange stehen 

bleiben. Die verbleibenden Baumgruppen sollten daher entsprechend groß gewählt werden und die 

Baumentnahme sollte bodenschonend erfolgen (ohne Harvester), da die sonst die Feinwurzeln der 

verbleibenden Bäume zerstört werden und die langanhaltende Verdichtung des Boden den Wasserhaushalt 

beeinträchtigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

(BUND Kreisgruppe Stormarn) 
 




